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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Öffentliche Finanzen

Der Bundesrat habe in regelmässigen Abständen einen Bericht zu veröffentlichen, der
aufzeigen soll, wie sich die finanziellen Lasten zwischen den Generationen verteilen.
Dieser Auffassung war der Nationalrat in der Herbstsession 2016 und reichte mit 124 zu
57 Stimmen bei 1 Enthaltung eine entsprechende Motion der FDP-Liberalen-Fraktion an
den Ständerat weiter – gegen den Widerstand der Parlamentslinken. Der Bericht zum
Generationenvertrag habe, so die Motionärin, insbesondere aufzuzeigen, wie sich die
implizite Staatsverschuldung, also alle zugesagten, aber nicht finanzierten Versprechen
staatlicher Leistungen (v.a. bei den Sozialversicherungen und im Gesundheitswesen),
entwickelt haben und welche Kosten damit auf die nächsten Generationen übertragen
werden. Der Bundesrat hatte sich gegen den Vorstoss ausgesprochen, da es bereits
genügend breit abgestützte und in regelmässigen Abständen aktualisierte Grundlagen
gebe, um die angestrebte öffentliche Diskussion zu führen. 1

MOTION
DATUM: 19.09.2016
DAVID ZUMBACH

Direkte Steuern

Mit einer Motion schlug Hafner (sp, SH) (Mo. 96.3213) die Einführung einer
eidgenössischen Erbschafts- und Schenkungssteuer als Finanzierungsbeitrag für die
AHV vor. Demzufolge sollte der Bund einen Steuersatz von 6% erheben und den
Kantonen einen Drittel des Ertrages abgeben. Für die Finanzierung der AHV würde so in
Ergänzung zum verfassungsrechtlich vorgesehenen Mehrwertsteuerprozent rund CHF 1
Mrd. zur Verfügung stehen. Der Bundesrat hatte sich bereit erklärt, den Vorstoss als
Postulat entgegenzunehmen, die Motionärin hielt allerdings an der verpflichtenden
Form fest. Der Nationalrat lehnte die Überweisung der Motion jedoch mit 62 zu 102
Stimmen ab.
Zur Kapitalgewinnsteuer siehe oben. 2

MOTION
DATUM: 08.07.1998
URS BEER

Im Oktober verabschiedete der Bundesrat seine Botschaften zu den beiden
Volksinitiativen der CVP. Dabei sprach sich die Landesregierung für eine Annahme der
Volksinitiative „Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe“ aus. Von der
sogenannten “Heiratsstrafe“ waren noch rund 80'000 Ehepaare betroffen, vor allem
wohlhabende Doppelverdiener ohne Kinder sowie Rentnerpaare ab einem mittleren
Pensionseinkommen. Dies lag daran, dass diese Paare aufgrund der gemeinsamen
Veranlagung in eine höhere Progressionsstufe gelangten als Konkubinatspaare. Die
Volksinitiative wandte sich jedoch nicht nur gegen die “Heiratsstrafe“ auf Stufe der
direkten Bundessteuern, sondern auch bezüglich der AHV-Renten. Der Bundesrat
stellte klar, dass er sich nur im steuerlichen Bereich in der Pflicht sah, da er nur dort
eine Diskriminierung ausmachte. Die Benachteiligung in Bezug auf die Rentenhöhe
konnte nach Ansicht der Landesregierung nicht isoliert betrachtet werden. Im
Gegensatz zu den Initianten, die in Steuersachen ein Ehegatten-Splitting bevorzugten,
liess der Bundesrat das Modell, das zur Anwendung kommen würde, noch offen.
Hingegen widersetzte sich der Bundesrat (BRG 13.084) der zweiten familienpolitischen
Volksinitiative der CVP. Das Begehren, das den Titel „Familien stärken! – Steuerfreie
Kinder- und Ausbildungszulagen“ trug, verlangte die generelle steuerliche Freistellung
von Kinder- und Ausbildungszulagen. Der Bundesrat wies darauf hin, dass rund die
Hälfte der Haushalte mit Kindern aufgrund des Abzugs für die Fremdbetreuung und des
Elterntarifs keine direkte Bundessteuer bezahlten. Ebenso befürchtete die Regierung,
dass vor allem Haushalte mit höheren Einkommen am stärksten von der Regelung
profitieren würden. Die Steuerausfälle wurden auf Bundesebene jährlich auf 200 und
bei den Kantons- und Gemeindesteuern auf 760 Millionen Franken beziffert. Die
Landesregierung empfahl dem Parlament neben der Ablehnung, dieser Initiative keinen
Gegenvorschlag gegenüber zu stellen. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.10.2013
LAURENT BERNHARD
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Im März gab die Bundeskanzlei bekannt, dass die eidgenössische Volksinitiative
„Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“ mit
110'000 gültigen Unterschriften zu Stande gekommen war. Das von der EVP, der SP, den
Grünen, der CSP, dem SGB sowie dem Verein Christnet lancierte Begehren forderte auf
Bundesebene die Einführung einer zwanzigprozentigen Erbschaftssteuer ab einem
Vermögen von zwei Millionen Franken. Zwei Drittel der Erträge sollten dem
Ausgleichsfonds der AHV und ein Drittel den Kantonen zukommen. Im Juni
veröffentlichte der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) ein von ihm in Auftrag
gegebenes Rechtsgutachten, das zum Schluss kam, dass die Volksinitiative den
Grundsatz der Einheit der Materie verletzte. Der SGV forderte das Parlament auf, den
Initiativtext für ungültig zu erklären. Für Kontroversen sorgte auch die im Initiativtext
verankerte Rückwirkungsklausel, die besagte, dass im Falle einer Annahme der Vorlage
Schenkungen ab dem 1. Januar 2012 dem Nachlass zuzurechnen waren. Im September
gab der Bundesrat bekannt, dass er sich der Einführung einer nationalen
Erbschaftssteuer widersetzte. In der im Dezember vorgelegten Botschaft meldete die
Landesregierung vor allem Bedenken bezüglich der föderalistischen Kompetenzordnung
an. Der Bundesrat sprach sich entschieden gegen einen Eingriff in die Steuerhoheit und
in das Steuersubstrat der Kantone aus. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
LAURENT BERNHARD

Ein Postulat Schwaab (sp, VD) beschäftigte sich mit der Frage nach den "Auswirkungen
der Robotisierung in der Wirtschaft auf das Steuerwesen und auf die Finanzierung der
Sozialversicherungen" und möchte den Bundesrat mit einer entsprechenden
Prospektivstudie beauftragen. Zentral geht es um die Änderungen im Steuerwesen und
bei den Sozialversicherungen, die nötig würden, falls die Robotisierung und
Digitalisierung zu einem starkem Anstieg der Kapitalerträge im Vergleich zum
Arbeitseinkommen führen. Da sich das Steuerwesen und die Sozialversicherungen auf
die Arbeitseinkommen stützen, hätte eine solche Entwicklung weitreichende Folgen.
Ziel der Studie soll es sein, verschiedene bekannte Möglichkeiten zur Veränderung des
Steuerwesens im Hinblick auf solche Veränderungen und ihre Kosten
zusammenzutragen. Der Nationalrat nahm das Postulat ohne Debatte an. 

Die grosse Aktualität des Themas „Roboter" zeigt sich an der relativ grossen Anzahl
Vorlagen zu diesem Thema. Nur schon zu den Folgen der Robotisierung für die Steuern
und Sozialversicherungen wurden im Jahr 2017 weitere drei Postulate eingereicht, die
bis zur Sommersession 2017 noch nicht behandelt wurden (Po. 17.3151, Po. 17.3036
sowie Po. 17.3037). Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier Sorgen bezüglich der Automation in
Produktionsprozessen machen. Bereits in den Jahren 1983 respektive 1985
argumentierten Ständerat Carl Miville (sp, BS) und Nationalrat Werner Carobbio (sp, TI),
dass personalsparende Geräte – unter anderem Roboter – zu Problemen für die
Sozialversicherungen, insbesondere für die AHV, führen könnten und entsprechend die
Finanzierungsgrundsätze der AHV überprüft werden müssen. 5

POSTULAT
DATUM: 01.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

Der Nationalrat hiess als Zweitrat den Bundesbeschluss über die Anhebung der
Mehrwertsteuersätze für die AHV/IV von 6,5 auf 7,5% gut, wie es das Volk bereits 1993
im Grundsatz beschlossen hatte. Der Rückweisungsantrag einer
Kommissionsminderheit um Borer (fp, SO), der eine genauere Abklärung der
Auswirkungen der Proportionalisierung der MWSt-Zuschläge und die langfristige
Finanzierung der Sozialwerke verlangte, wurde deutlich abgelehnt. Die Debatte drehte
sich vorwiegend um die Ausgestaltung der Steuererhöhung. Bundesrat und Ständerat
hatten sich mit einer Erhöhung der Sondersätze für Güter des täglichen Bedarfs von 2
auf 2,3% sowie für die Hotellerie von 3 auf 3,5% begnügt. Nach Ansicht der FPS und
Teilen der SVP sollte die Differenz zwischen dem ordentlichen und den privilegierten
Steuersätzen nicht noch weiter vergrössert werden, da dies zu Ungerechtigkeiten führe.
Die Mehrheit der grossen Kammer lehnte die entsprechenden Anträge jedoch ab, um
keine Differenzen zum Ständerat zu schaffen, was ein Inkrafttreten der neuen
Bestimmungen verzögert hätte. Aus demselben Grund widersetzte sie sich auch dem
Begehren von Egerszegi (fdp, AG), die Steuererhöhung bis zum Jahr 2000
aufzuschieben oder die AHV-Leistungen via Änderung des Teuerungsausgleiches zu
beschneiden. In der Schlussabstimmung wurde die Vorlage im Nationalrat mit 130 zu 39
und im Ständerat mit 41 zu 0 verabschiedet; der Bundesbeschluss tritt am 1. Januar
1999 in Kraft. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.03.1998
URS BEER
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Der Bundesrat stellte seinen Fahrplan für die Finanzierung der AHV/IV bis zum Jahr
2010 vor. Darin bekundete er die Absicht, die heutige Mischfinanzierung von
Lohnabzügen und Mehrwertsteuer beizubehalten, die absehbaren Zusatzkosten jedoch
ausschliesslich über die Konsumabgabe abzudecken, allenfalls in Ergänzung mit einer
Energiesteuer. Insgesamt solle der MWSt-Satz bis ins Jahr 2006 um 2,5 auf 10% erhöht
werden. Für eine Finanzierung über die Mehrwertsteuer spricht nach Ansicht des
Bundesrates, dass weder die Arbeitskosten noch die Investitionen und Exporte
unmittelbar verteuert würden. Von den zusätzlichen 2,5 MWSt-Prozenten erwartete er
Mehrerträge von CHF 5.5 Mrd. bis CHF 6 Mrd. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.04.1998
URS BEER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, die Volksinitiative der GP „Für eine
gesicherte AHV – Energie statt Arbeit besteuern“ Volk und Ständen mit der
Empfehlung auf Verwerfung und ohne Gegenentwurf zur Abstimmung zu unterbreiten.
Er begrüsste zwar grundsätzlich sowohl die Stossrichtung einer mittel- bis
längerfristigen steuerlichen Belastung der Energie als auch die wirtschafts- und
beschäftigungspolitischen Impulse einer solchen Kursänderung, aus finanzpolitischen
Gründen und wegen der geforderten Senkung der Sozialversicherungsbeiträge stimmte
er dem Vorschlag jedoch nicht zu. Als Alternative stellte er eine Botschaft zur
ökologischen Steuerreform bis spätestens 2001 in Aussicht. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.05.1998
URS BEER

Der Nationalrat überwies eine Motion der FDP-Fraktion, die vom Bundesrat ein Konzept
für eine künftige Inanspruchnahme der Mehrwertsteuer zur Mitfinanzierung der
Sozialversicherungswerke und weiterer Bundesaufgaben verlangte, als Postulat. 9

MOTION
DATUM: 17.06.1999
DANIEL BRÄNDLI

Der Nationalrat leistete einer Parlamentarischen Initiative Triponez (fdp, BE) zur MWSt-
Befreiung von Dienstleistungen der AHV- und Familienausgleichskassen diskussionslos
Folge. Die Initiative richtete sich gegen die Eidgenössische Steuerverwaltung, die dazu
übergegangen war, in den übertragenen Aufgaben ein Mandatsverhältnis zu sehen und
MWSt für nicht hoheitliche Aufgaben rückwirkend bis zur Verjährungsgrenze
einzuführen. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Die Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben beruht auf der Motion
Abate (fdp, TI), welche die Anerkennung bestimmter italienischer Finanzintermediäre
als Börsenagenten und ihre Befreiung von der Umsatzabgabe forderte. Denn bei der
italienischen Steueramnestie 2009 war verlangt worden, dass bisher unversteuerte
Vermögenswerte zur Regularisierung nach Italien repatriiert, das heisst von
italienischen Finanzintermediären verwaltet werden. Dadurch unterliegen solche
Transaktionen jedoch mehrfach der schweizerischen Umsatzabgabe, wodurch
insbesondere im Tessin ein Wettbewerbsnachteil des Schweizer Finanzplatzes für
italienische Kundinnen und Kunden entstehe. Aufgrund dieses Ursprungs der
Gesetzesänderung sind momentan nur italienische Finanzintermediäre von der
Neuerung betroffen, durch die neutrale Formulierung des Gesetzestexts können zur
Aufrechterhaltung der Rechtsgleichheit in Zukunft aber auch Finanzintermediäre aus
anderen Ländern unter den gleichen Voraussetzungen von der Umsatzabgabe befreit
werden. Dadurch können gemäss der Botschaft des Bundesrates Steuerausfälle von
rund CHF 10 Mio. entstehen, die jedoch mittel- bis langfristig durch die Stärkung der
Finanzintermediäre im Kanton Tessin und entsprechenden Mehreinnahmen
kompensiert werden können. In der vorparlamentarischen Phase stiess die Vorlage auf
viel Zustimmung: 34 der 35 Vernehmlassungsteilnehmer sprachen sich für die
Gesetzesänderung aus, einzig Travail.Suisse befürchtete, dass die Steuerausfälle
deutlich höher sein könnten als geplant. Die WAK-NR stimmte der Vorlage mit 19 zu 0
Stimmen bei 2 Enthaltungen deutlich zu. 
Entsprechend kurz zeigte sich auch die Debatte im Nationalrat, Céline Amaudruz (svp,
GE) und Leo Müller (cvp, LU) für die Kommission und Finanzminister Maurer für den
Bundesrat meldeten sich als einzige zu Wort. Übereinstimmend mit ihren Voten sprach
sich der Nationalrat einstimmig mit 175 Stimmen (ohne Enthaltung) für die
Gesetzesänderung aus. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.02.2017
ANJA HEIDELBERGER
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In der Herbstsession 2017 beriet der Ständerat als Zweitrat das Bundesgesetz über die
Stempelabgaben. Martin Schmid (fdp, GR) im Namen der WAK-SR und Finanzminister
Maurer betonten einerseits die Wichtigkeit der Vorlage für den Schweizer und
insbesondere den Tessiner Finanzplatz und strichen andererseits die eindeutige
Annahme im Erstrat hervor. Diesem Beispiel folgte auch der Ständerat und nahm den
Entwurf einstimmig an (43 zu 0). In den Schlussabstimmungen gab es keine
Überraschungen mehr, beide Kammern bestätigten ihre vorangegangenen Entscheide
einstimmig. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.10.2017
ANJA HEIDELBERGER

Finanz- und Ausgabenordnung

Die FK-SR sprach sich mehrheitlich gegen die Motion „Bilanz des
Generationenvertrages“ aus und argumentierte dabei in Übereinstimmung mit
Bundesrat Berset, dass eine vollständige Bilanz zum Generationenvertrag neben den
Sozialversicherungen auch Aktiva wie Bildung und Infrastruktur beinhalten müsste und
dadurch sehr arbeitsintensiv werden würde. Mit Verweis auf mehrere bisher
erschienene Berichte zur Finanzperspektive der Sozialversicherungen und auf die
Bereitschaft des Bundesrates, den Bericht zur Gesamtsituation über die
Finanzperspektive der Sozialversicherungen mindestens einmal pro Legislatur zu
aktualisieren, bestritten sowohl der Bundesrat als auch die FK-SR die Notwendigkeit
eines zusätzlichen Berichts. Schliesslich würde der Auftrag zu einem solchen auch den
aktuellen Bestrebungen, den Personalbestand der Bundesverwaltung zu reduzieren,
zuwiderlaufen. In Übereinstimmung mit diesen Argumenten lehnte der Ständerat die
Motion ab. 13

MOTION
DATUM: 13.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Mitte Januar trafen sich erstmals Vertreter der Kantone, der Regierungsparteien, der
Arbeitgeber und der Gewerkschaften mit Finanzminister Villiger, um über das vom
Bundesrat im Dezember 1997 präsentierte Stabilisierungsprogramm 98 zu beraten. Mit
dem Stabilisierungsprogramm 98 soll der Bundeshaushalt bis ins Jahr 2001 um CHF 2
Mrd. entlastet werden. Schon vor Beginn der Gespräche am runden Tisch war klar, dass
das Erreichen eines Konsenses ein äusserst schwieriges Unterfangen sein würde.
Bereits das Ziel, den Haushalt bis ins Jahr 2001 auszugleichen, war umstritten. Während
die Bürgerlichen die bundesrätlichen Vorgaben unterstützten, und die SVP eine noch
raschere Sanierung verlangte, sprach die SP von Sparhysterie, die den konjunkturellen
Aufschwung gefährde, und forderte eine Sanierung auf das Jahr 2004.
Hauptstreitpunkt waren die vorgesehenen Sparmassnahmen im Sozialbereich. Der
Bundesrat wollte mit einer verzögerten Teuerungsanpassung bei den AHV-Renten CHF
220 Mio. sowie mit Leistungskürzungen bei der ALV CHF 200 Mio. bis 500 Mio.
einsparen. Dies lehnte die SP ab, weil damit die von der Krise am härtesten Betroffenen
nochmals getroffen würden. CVP und FDP waren einverstanden mit den Kürzungen; die
SVP verlangte bei der ALV einen radikaleren Leistungsabbau um mindestens CHF 500
Mio., bei der AHV hingegen gesellten sie sich zur SP und wollten auf Kürzungen der
Renten verzichten. Heftig gerungen wurde ferner um die Abstriche im Verkehrsbereich.
Die jährlichen Einsparungen von CHF 200 Mio. bei der SBB und die Kürzungen der
Bundesbeiträge an die Kantone beim Regionalverkehr waren für die SP unakzeptierbar.
Sie forderte statt dessen Einsparungen bei Neuinvestitionen im Strassenverkehr.
Begrüsst wurden die Einsparungen auf Seiten der Bürgerlichen, bei der CVP allerdings
mit der Einschränkung, dass die Kantone selber entscheiden könnten, wo sie die CHF
500 Mio. einsparen wollten. Einfacher war die Konsenssuche bei der
Landesverteidigung. Die SVP sah ein Sparpotential von CHF 180 Mio., die FDP 150 Mio.,
die CVP 500 Mio. und die SP eines von 2 Mrd. Zu einem Tauziehen kam es hingegen
bezüglich zusätzlichen Einnahmequellen. Während SP, FDP und CVP mit dem
Bundesrat einig gingen, das dritte Lohnprozent für die ALV weiterzuführen und den
Plafond für das zweite Lohnprozent zu erhöhen (CHF 2.1 Mrd.), war die Bereitschaft auf
bürgerlicher Seite zur Erschliessung weiterer Einnahmequellen klein. Die SVP wendete
sich ausser beim zusätzlichen Mehrwertsteuerprozent für die AHV/IV generell gegen
zusätzliche Steuern, für CVP und FDP kamen neue Abgaben nur in Frage, wenn der
Börsenstempel abgeschafft würde und somit beträchtliche Steuerausfälle kompensiert
werden müssten. Die SP schliesslich forderte, dass die Haushaltssanierung durch
Einsparungen und durch Mehreinnahmen (Kapitalgewinnsteuer, neue Anlagepolitik der
SNB je CHF 1 Mrd.) erreicht wird. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.1998
URS BEER

01.01.98 - 01.01.18 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Der Budgetkompromiss, der als Durchbruch im Kampf gegen das Schuldenloch gefeiert
wurde, geriet von links und von rechts bald unter Beschuss. Die erste
Bewährungsprobe für den Zusammenhalt des runden Tisches erfolgte noch am gleichen
Tag, als SP und Gewerkschaften am Nein zum Haushaltsziel 2001 festhielten. Ihrer
Meinung nach bildeten Haushaltsziel und Beschluss des runden Tisches zwei von
einander getrennte Vorlagen. Die SVP liess verlauten, die Defizite sollten mit
Einsparungen ohne Zusatzeinnahmen saniert werden. Unter den Kantonen bestanden
ebenfalls unterschiedliche Ansichten, wo die CHF 500 Mio. an gekürzten
Bundesbeiträgen eingespart werden sollten. Einig war man sich über die Kürzungen
beim öffentlichen Verkehr, im Bildungsbereich und beim Straf- und Massnahmenvollzug
(350 Mio.). Für die verbleibenden CHF 150 Mio. wurden drei Varianten geprüft: eine
höhere Beteiligung der Kantone an den Krankenkassen-Prämienverbilligungen, die
Erhöhung der Kantonsbeiträge an die AHV/IV und eine Beteiligung der Kantone an den
Kosten der Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV). Während sich die
Westschweizer Kantone gegen Kürzungen der Krankenkassenbeiträge wehrten,
sprachen sich finanzstarke Deutschschweizer Kantone gegen Kürzungen im AHV/IV-
Bereich aus. Die Konferenz der Kantonsregierungen stimmte schliesslich der Variante
AHV/IV zu, nachdem in einer ersten Abstimmung die Variante Krankenkasse knapp das
erforderliche qualifizierte Mehr von 18 Stimmen um deren zwei verfehlt hatte. 15

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 20.06.1998
URS BEER

Zeitgerecht legte der Bundesrat die Botschaft zum Stabilisierungsprogramm 98 vor.
Dieses setzte den am runden Tisch gefundenen Konsens in der Sache und in der Form
präzis um. Im Massnahmenpaket nicht enthalten waren lediglich die Kreditsperre
(Behandlung zusammen mit dem Voranschlag 1999) sowie die Reingewinnablieferung
der Nationalbank. Da die Datenbasis der Botschaft von tieferen Teuerungswerten
ausging, fielen die Einsparungen bei den individuellen Rentenerhöhungen bei der
AHV/IV geringer aus als angenommen (CHF 203 statt 300 Mio.). Ansonsten blieben die
Beträge der Einsparungen in etwa gleich. Auf der Einnahmeseite kam der Bundesrat im
Vergleich zu den vom Finanzministerium im Sommer skizzierten Vorschlägen dem
Mittelstand etwas entgegen. Zur Schliessung ungerechtfertigter Steuerlücken schlug er
folgendes vor: Die Veräusserung von Vermögenswerten, die nicht im Rahmen der
blossen Verwaltung des eigenen Vermögens erfolgt, gilt als selbständige
Erwerbstätigkeit und soll entsprechend besteuert werden (14 Mio.); der Abzug von
privaten Schuldzinsen wird auf den Betrag der steuerbaren Brutto-Vermögenswerte
plus CHF 20'000 beschränkt (21 Mio.); der versicherbare Lohn in der zweiten Säule wird
auf maximal CHF 286'560 festgelegt (15-25 Mio.); die Kapitalleistungen aus den Säulen
2 und 3a sollen weiterhin mit einer separaten Jahressteuer erfasst, hingegen nicht
mehr bloss zu einem Fünftel, sondern zur Hälfte der ordentlichen Tarife, mindestens
aber zum Satz von 2%, berechnet werden (49 Mio.). Ferner soll der Personalbestand bei
der eidgenössischen Steuerverwaltung zur Verstärkung der Steuerkontrolle bis Ende
2001 um 100 Stellen aufgestockt werden. Bei den Sofortmassnahmen standen für den
Bundesrat weniger der erwartete Ertrag aus den Mehreinnahmen im Vordergrund (im
Jahr 2002: CHF 91 Mio.), sondern die Förderung der Steuergerechtigkeit. Die höhere
Gewinnablieferung der Nationalbank, die u.a. die Einbussen der Kantone kompensieren
soll, wurde ausserhalb des Stabilisierungsprogramms, aber doch verbindlich geregelt. 16
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Mit der Motion Müller (cvp, LU) „Neuer Spielraum für die Verwendung von
Überschüssen" soll der Bundesrat beauftragt werden, Möglichkeiten aufzuzeigen,
Überschüsse im Bundeshaushalt bei einer Netto-Schuldenquote von maximal 10
Prozent des BIP in Zukunft zur Hälfte für den AHV-Ausgleichsfonds einsetzen zu
können. Der Motionär stösst sich daran, dass Überschüsse aus dem Budget unabhängig
von der Schuldenhöhe ausschliesslich für den Schuldenabbau verwendet werden
können und somit dringende Aufgaben wie die Sicherung der Altersvorsorge
zurückstehen müssen. 

Der Bundesrat präzisierte die Forderung Müllers, indem er die Verwendung der
Überschüsse gemäss den Vorgaben der Schuldenbremse auf die strukturellen
Überschüsse beschränkte. Diese seien zur Hälfte auf Mehreinnahmen bei der
Verrechnungssteuer zurückzuführen, deren zukünftige Entwicklung jedoch unklar sei.
Würden somit nur die Hälfte der strukturellen Überschüsse aufgrund der Kreditreste an
die AHV ausbezahlt, erhielte diese dadurch rund CHF 600 Mio. zusätzlich zum
jährlichen Bundesbeitrag an die AHV von CHF 8,2 Mrd. (2015). Da der Bundesrat jedoch
allgemein dabei sei, zu prüfen, ob eine Anpassung der Regeln der Schuldenbremse
sinnvoll sei, sei eine Fokussierung auf die AHV verfrüht. Folglich empfahl der Bundesrat
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die Motion zur Ablehnung. 17

Ohne grosse Debatte – einzig Motionär Müller (cvp, LU) und Bundesrat Maurer äusserten
sich zur Motion "Neuer Spielraum für die Verwendung von Überschüssen" – lehnte der
Nationalrat in der Sommersession 2017 den Vorschlag ab, dass der Bundesrat Regeln
ausarbeiten solle, wie in Zukunft nicht der gesamte Überschuss für den Schuldenabbau
verwendet werden müsse. Für die Motion sprachen sich 81 Parlamentarierinnen und
Parlamentarier aus der SP-, Grünen- sowie CVP/EVP-Fraktion aus, dagegen stimmten
geschlossen alle anderen Fraktionen (109 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen). 18
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Voranschlag

Der Bericht des Bundesrates zum Voranschlag 2018 stellte Einnahmen von CHF 71.3
Mia. Ausgaben von 71.2 Mia. gegenüber und erfüllte somit durch ein positives
Finanzsaldo von CHF 103 Mio. die Vorgaben der Schuldenbremse. Die im Vergleich zu
den letzten Jahren deutlich höheren Einnahmen und Ausgaben sind auf zwei
haushaltsneutrale Sonderfaktoren zurückzuführen: die Integration des
Netzzuschlagsfonds von CHF 1.1 Mia. in den Bundeshaushalt sowie die Umwandlung des
Darlehens der Sifem AG über CHF 374 Mio. in Aktienkapital. Im Gegenzug sind auch die
im letztjährigen Stabilisierungsprogramm beschlossenen Sparmassnahmen von rund
einer Milliarde Franken enthalten. Zudem hatte der Bundesrat verglichen mit dem
Voranschlag 2017 Kürzungen bei den ungebundenen Bereichen der
Entwicklungszusammenarbeit, der Landwirtschaft und der Bildung vorgenommen. 
Unklar war, wie die durch die Ablehnung der Reform der Altersvorsorge 2020 frei
gewordenen Mittel von CHF 442 Mio. verwendet werden sollen. Der Bundesrat schlug in
einer Nachmeldung vor, den gesetzlich zulässigen Höchstbetrag von CHF 295 Mio. in
den Bahninfrastrukturfonds (BIF) einzubezahlen und den Rest für den Schuldenabbau
zu verwenden. Dadurch gewänne man gemäss Finanzminister Maurer mehr Flexibilität
für die Zukunft, ohne dass man jetzt aufgrund der Schuldenbremse andernorts stärker
sparen müsse. Die FK-NR beantragte hingegen in einer Kommissionsinitiative (Pa.Iv.
17.496), diese Mittel 2018 einmalig dem AHV-Fonds zukommen zu lassen. Da dies
zwingend einer Gesetzesänderung bedürfte, die Summe mit lediglich einem Prozent der
Jahresausgabe der AHV deren Probleme nicht lösen könne und sich das Parlament erst
kürzlich mit der Problematik von gebundenen Ausgaben beschäftigt hatte, lehnte die
FK-SR diesen Vorschlag jedoch ab. 

In der Ständeratsdebatte erklärte Kommissionspräsidentin Anita Fetz (sp, BS), dass sich
die FK-SR bei ihren Änderungsanträgen gegenüber dem Bundesratsvorschlag auf einige
Schwerpunkte beschränkt habe. Vor allem im Bereich Bildung, Forschung und
Innovation wolle sie weniger sparen als der Bundesrat, wodurch der Aufwand insgesamt
um CHF 70 Mio. und die Einnahmen um CHF 150'000 steigen würden. In der Folge
meldeten sich verschiedene Redner zu Wort, um auf in ihren Augen in der
Budgetdebatte benachteiligte respektive übervorteilte Bereiche – allen voran die
Landwirtschaft und die Armee respektive die Bildung und die Beziehungen zur EU –
hinzuweisen. Finanzminister Maurer verdeutlichte, dass der Voranschlag 2018 kein
neues Sparprogramm sei. Vielmehr habe der Bundesrat Umschichtungen
vorgenommen, die durch Ausgaben in anderen Bereichen (CHF 0.8 Mia. für den NAF,
CHF 0.2 Mia. mehr für Asylausgaben, CHF 0.5 Mia. für die AHV) in Kombination mit der
Schuldenbremse nötig geworden seien. In den übrigen Bereichen habe man lediglich
den vom Parlament durch Annahme der Motion Dittli erteilten Auftrag erfüllt und den
Teuerungsausgleich der erwarteten geringeren Teuerung angepasst. In der Folge
unterstützte der Ständerat den Bundesrat in den meisten Punkten. Er stimmte der
Einlage von zwei Dritteln der durch die Ablehnung der Altersvorsorge 2020
freigewordenen 442 Mio. in den BIF zu und akzeptierte auch den bundesrätlichen
Vorschlag, die Senkung des technischen Zinssatzes bei der Publica, der Pensionskasse
des Bundes, abzufedern. So soll eine einmalige Einlage von CHF 160 Mio. gewährt
werden, wovon CHF 60 Mio. im Voranschlag 2018 integriert sind, dafür erhalten die
Mitarbeitenden keinen Teuerungsausgleich auf ihre Löhne. Diese Budgetposition hatte
auch bezüglich des gleichzeitig beratenen Nachtrags II zum Voranschlag 2017 zu grossen
Diskussionen zwischen der rechten und linken Ratshälfte geführt. 

Abweichungen vom bundesrätlichen Vorschlag schuf der Ständerat vor allem im Bereich
Bildung und Forschung, wo er die Sparanstrengungen des Bundesrates reduzierte.
Teilweise gegen seine ideologischen Präferenzen stimmte der Ständerat der vom
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Bundesrat vorgeschlagenen Reduktion der Direktzahlungen in der Landwirtschaft zu
und reduzierte zusätzlich den Betrag für landwirtschaftliche Strukturverbesserungen.
Zu diesen zwei Massnahmen hatte Anita Fetz als Präsidentin der FK-SR aufgerufen,
nachdem der Nationalrat in der Einigungskonferenz 2017 dem Ständerat in keinem
Punkt entgegengekommen war: Da bei einer Ablehnung des Vorschlags der
Einigungskonferenz zum Budget jeweils der tiefere der von National- und Ständerat
verabschiedeten Beträge übernommen wird, hatte sich der Nationalrat 2017 in allen
umstrittenen Punkten durchgesetzt. Hatte der Ständerat vor einem Jahr noch auf
solche „Spielereien“ verzichtet, habe er jetzt gemäss Fetz „aus den letztjährigen
Fehlern“ gelernt und sich diese Verhandlungsmasse gegenüber dem Nationalrat
bewahrt. 19

Nachdem der Ständerat seine Debatte des Voranschlags 2018 nach vier Stunden
beendet hatte, machte sich tags darauf der Nationalrat zu einer schliesslich fast
zwölfstündigen Debatte inklusive Nachtsitzung auf, in deren Rahmen er über 80
Minderheitsanträge behandelte. Dies hatte bereits im Vorfeld zu Kommentaren geführt.
Finanzminister Maurer hatte den Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Bezug auf
die Budgetdebatte geraten, ihren Schlafsack einzupacken, Ständerat Comte (fdp, NE)
verstand den „Basar“ und die „Quasi-Hysterie“ im Nationalrat als Anzeichen für dessen
fehlenden Willen zur Kompromisssuche. 
Die grosse Kammer hatte zuerst einen Rückweisungsantrag Meyer (sp, ZH) zu
behandeln, gemäss dem der Bundesrat beauftragt werden sollte, den K-Faktor, den
Konjunkturfaktor, den wirtschaftlichen Prognosen anzupassen und nach oben zu
korrigieren, bei den Teuerungskürzungen die bereits im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms erfolgte Teuerungskorrektur von 0.7 Prozent in Betracht zu
ziehen sowie auf die Kürzungen im Eigenbereich und bei den gezielten Massnahmen zu
verzichten. Der K-Faktor erlaube es dem Bund, antizyklisch zu handeln, somit sollen in
konjunkturell schlechteren Situationen die Einnahmen auch einmal die Ausgaben
übersteigen dürfen. Unter Berücksichtigung des höheren K-Faktors für das Jahr 2018
sei es somit möglich, auf Kürzungen zu verzichten. Mit 134 zu 52 Stimmen (bei einer
Enthaltung) sprach sich der Nationalrat jedoch gegen den Widerstand der SP- und der
Grünen-Fraktion deutlich gegen eine Rückweisung des Budgets aus. 
Die Detailberatung war anschliessend aufgrund der zahlreichen Minderheitsanträge in
sechs thematische Blöcke gegliedert. Im Allgemeinen lehnte der Nationalrat die
Minderheitsanträge auf (zusätzliche) Kürzungen von der rechten sowie auf eine
Reduktion der beantragten Kürzungen von der linken Ratsseite beinahe durchgehend
ab und folgte mehrheitlich dem Ständerat. Im ersten Block zu den
Querschnittsmassnahmen wurden nur wenige Differenzen zum Ständerat geschaffen.
Eine davon betraf die Einlage in die Publica respektive die Lohnmassnahmen beim
Bundespersonal, wie sie auch für den Nachtrag II zum Voranschlag 2017 relevant sind.
Diesbezüglich wollte Alois Gmür (cvp, SZ) mittels eines Ordnungsantrags, gemäss dem
zuerst über die Einlage in die Publica und anschliessend über die Lohnmassnahmen
abgestimmt werden sollte, sicherstellen, dass nur einer der beiden Vorschläge
angenommen würde, aber nicht beide. Das Bundespersonal solle entsprechend nicht
leer ausgehen, jedoch auch nicht übervorteilt werden. Nach Annahme des
Ordnungsantrags entschied sich eine aus Mitgliedern der SVP-, FDP- und GLP-
Fraktionen bestehende Mehrheit für den anfänglichen Vorschlag des Bundesrates, der
Lohnmassnahmen in der Höhe von knapp CHF 33 Mio., dafür keine zusätzliche Einlage
in die Publica vorsah, und schuf damit eine gewichtige Differenz zum Ständerat. Eine
weitere Differenz kam durch die Zustimmung einer nationalrätlichen Mehrheit aus
Mitgliedern der SVP-, FDP- und BDP-Fraktionen zur Änderung des Sollwerts bei der
Personalbedarfsplanung zustande: Neu darf diese nicht mehr um maximal 2 Prozent,
sondern nur noch um 1 Prozent von den budgetierten Beträgen abweichen. 
Im zweiten Block wurden die Ausgaben im Rahmen von Beziehungen zum Ausland
behandelt, wo vor allem die Umwandlung der Darlehen an die Sifem, wie sie bereits im
Rahmen des Stabilisierungsprogramms angedacht worden war, sowie die
Kürzungsanträge beim Seco und der Entwicklungshilfe für Gesprächsstoff sorgten.
Differenzen zum Ständerat wurden allerdings keine geschaffen, unter anderem lehnte
der Nationalrat einen Vorschlag seiner FK-NR zur Reduktion des Transferaufwands des
EDA um CHF 100 Mio. ab. Auch bezüglich der Umwandlung des Darlehens der Sifem in
Aktienkapital stimmte der Nationalrat nicht der knappen Mehrheit der FK-NR zu,
welche die Ablehnung der Umwandlung beantragt hatte, sondern einem
Minderheitsantrag Vitali (fdp, LU), der dem Ständerat folgen und das Aktienkapital der
Sifem zusätzlich um CHF 150 Mio. erhöhen wollte. Zuvor waren jedoch erneut Stimmen
laut geworden, welche die Umwandlung der Sifem kritisierten – von linker Seite
aufgrund der Angst, dass dadurch weniger Geld für die klassische Entwicklungshilfe
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vorhanden sein könnte, und von rechter Seite, weil der Bund durch eine Umwandlung in
Aktienkapital die Hauptlast des Risikos trage. 
Der dritte Block beinhaltete die soziale Wohlfahrt und damit die im Vorfeld am
stärksten diskutierte Frage, was mit den durch die Ablehnung der Altersvorsorge 2020
freigewordenen CHF 442 Mio. geschehen soll. Eine so genannte unheilige Allianz
zwischen der SVP- und der SP-Fraktion, unterstützt von der Grünen-, der GLP- sowie
von Teilen der CVP-Fraktion, entschied sich dafür, den zwei Minderheitsanträgen
Nordmann (sp, VD) und Aeschi (svp, ZG) zu folgen (130 zu 63 Stimmen, 1 Enthaltung) und
diese Gelder der AHV zukommen zu lassen. Dies würde jedoch eine gesetzliche
Grundlage erfordern, die im Laufe des Jahres 2018 mittels einer parlamentarischen
Initiative geschaffen werden sollte. 
Deutlich mehr – wenn auch finanziell weniger gewichtige – Differenzen zum Erstrat
wurden im vierten, fünften und sechsten Block geschaffen. Bezüglich der
Landwirtschaft stellte sich der Nationalrat wenig überraschend gegen die Kürzungen
des Ständerats bei den Direktzahlungen, bei den landwirtschaftlichen
Strukturverbesserungen sowie bei weiteren kleineren Beträgen in der Landwirtschaft.
Im Bereich Bildung und Forschung folgte die grosse Kammer nicht allen Korrekturen des
Ständerats, der die Sparanstrengungen des Bundesrates vielerorts reduziert hatte,
zeigte sich aber in diesem Bereich mehrheitlich doch grosszügiger als der Bundesrat.
Dafür beschloss er, verschiedene Einrichtungen (Schweizerisches Institut für
Kunstwissenschaft, Schweizerisches Sozialarchiv, Stiftung schweizerischer
Theatersammlung, Vitrocentre de Romont und Swisspeace) von der Liste der
Forschungseinrichtungen mit nationaler Bedeutung zu streichen, ihre Finanzierung in
den Finanzplanjahren laufend zu reduzieren und schliesslich auslaufen zu lassen.
Zudem entschied sich der Nationalrat, entgegen den Beschlüssen des Ständerats, bei
den Globalbudgets der Steuerverwaltung und der Finanzkontrolle mehr und stattdessen
bei der Zollverwaltung weniger zu sparen. Abgelehnt wurde hingegen ein Antrag der
Mehrheit der FK-NR zur Aufhebung des Büros für Konsumentenfragen. 
Insgesamt schuf der Nationalrat somit 30 Differenzen zum Ständerat und entschied
sich, CHF 225 Mio. mehr auszugeben als der Bundesrat und CHF 585 Mio. mehr als die
FK-NR vorgeschlagen hatte. Mit 124 zu 66 Stimmen aus der SVP-Fraktion (bei drei
Enthaltungen) verabschiedete er seinen Voranschlag, der ein Defizit von CHF 122 Mio.,
aber einen strukturellen Überschuss von CHF 21 Mio. beinhaltete. 20

In der ersten Sitzung des Differenzbereinigungsverfahrens zum Voranschlag 2018
erledigte der Ständerat kaum Differenzen. Einzig bei der Einlage in die Publica
respektive den Lohnmassnahmen für das Bundespersonal und teilweise bei der
Landwirtschaft schwenkte er auf die Linie des Nationalrates um. Somit verzichtete der
Bund auf die einmalige Einlage in die Publica und erhöhte stattdessen die Löhne des
Bundespersonals um 0.6 Prozent. Im Bereich der Landwirtschaft wurden mehrere
Stimmen aus den SVP-, CVP- und FDP-Fraktionen laut, welche das bisherige Vorgehen
der kleinen Kammer kritisierten. So sei es nicht in Ordnung, dass man mit der
Landwirtschaft – und damit mit den Bauernfamilien – taktische Spiele spiele und sie
„quasi immer so in Geiselhaft“ nehme, betonte zum Beispiel Peter Hegglin (cvp, ZG).
Dem entgegneten Christian Levrat (sp, FR) und Anita Fetz (sp, BS), dass es sich
keinesfalls um Spielchen handle, sondern um eine Gleichbehandlung der zwei Räte.
Man brauche für die nächste Runde des Differenzbereinigungsverfahrens und für die
Einigungskonferenz noch Verhandlungsspielraum, sonst bräuchte der Ständerat
diesbezüglich nicht mehr zu tagen. Dennoch entschied sich die kleine Kammer, dem
Nationalrat bei den landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen entgegenzukommen,
und folgte dem bundesrätlichen Vorschlag, der einen Mittelweg zwischen der Position
des Nationalrats und jener des Ständerats in der ersten Runde darstellte. Bei den
Direktzahlungen folgte der Ständerat der Minderheit seiner FK-SR mit 25 zu 17 Stimmen
(0 Enthaltungen) und damit dem Beschluss des Nationalrats. Ansonsten hielt der
Ständerat an seinen Beschlüssen fest. Bei den freigewordenen Geldern der
Altersvorsorge 2020 lehnte er einen Minderheitsantrag Müller Philipp (fdp, AG) ab, der
alles Geld für den Schuldenabbau verwenden wollte. Der nationalrätliche Vorschlag
wurde nicht eingebracht.

Für die erste Sitzung des Differenzbereinigungsverfahrens im Nationalrat beabsichtigte
die FK-NR, zahlreiche Differenzen zu bereinigen, wogegen jedoch wie bereits in der
ersten nationalrätlichen Behandlung des Voranschlags erneut zahlreiche
Minderheitsanträge gestellt wurden. Dennoch pflichtete die grosse Kammer dem Erstrat
in zahlreichen Punkten bei: Der höhere Betrag des Ständerats obsiegte somit bei den
Familienorganisationen und der ausserschulischen Kinder- und Jugendförderung, bei
Swisstopo, den Globalbudgets der Spielbankenkommission, der Steuerverwaltung und
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der Finanzkontrolle sowie beim Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich. Bei der
Unterstützung kultureller Organisationen und beim Globalbudget des SEM setzte sich
der tiefere Betrag des Ständerats durch. Auch bei den vier verbliebenen Differenzen
bezüglich der Landwirtschaft stimmte der Nationalrat der kleinen Kammer zu, wodurch
Letztere, wie Christian Levrat und Anita Fetz befürchtet hatten, ihre Trümpfe für die
übrigen Verhandlungsrunden verlor. Nachdem eingangs dieser Runde im Nationalrat vor
allem darüber diskutiert worden war, ob durch die Verwendung der CHF 442 Mio. für
die AHV der in der Abstimmung vom 24. September 2017 ausgedrückte Volkswille
verletzt würde oder nicht, hielt die grosse Kammer an ihrem Beschluss fest. Damit
schloss der Voranschlag des Nationalrates jedoch mit einem strukturellen Defizit von 31
Millionen Franken, wodurch die Schuldenbremse nicht eingehalten werden könnte. 

Nachdem der Ständerat in seiner nächsten Sitzung des
Differenzbereinigungsverfahrens lediglich bei der Qualitätssicherung Milch, wo er
ursprünglich dafür sorgen wollte, dass die Branche wie alle anderen auch ihre
Qualitätssicherung selber bezahlt, äusserst knapp eingelenkt hatte, lagen dem
Nationalrat in der letzten Sitzung noch zwölf Differenzen vor. Bei der Kulturabgeltung an
die Stadt Bern, dem Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) sowie
der Finanzierung des Schweizerischen Sozialarchivs und der Schweizerischen
Friedensstiftung swisspeace lenkte der Nationalrat ein. Somit verblieben für die
Einigungskonferenz noch acht Differenzen, wovon vor allem die Frage, was mit den CHF
442 Mio. geschehen solle, finanziell ins Gewicht fiel. 21

Mit acht Differenzen kam der Voranschlag 2018 schliesslich in die Einigungskonferenz.
Hier setzte sich die Version des Nationalrats beim umstrittensten Punkt knapp mit 14 zu
12 Stimmen durch: Die durch die Ablehnung der Altersreform 2020 frei gewordenen
CHF 442 Mio. sollen der AHV zugute kommen, allerdings muss der Betrag auf CHF 370
Mio. reduziert werden, damit die Schuldenbremse eingehalten werden kann. In den
übrigen, finanziell weniger gewichtigen Punkten folgte die Einigungskonferenz dem
Ständerat. 
In der Ständeratsdebatte betonte die Präsidentin der FK-SR, Anita Fetz (sp, BS), dass
sich der Ständerat über die gesamte Budgetdebatte mehrheitlich durchgesetzt habe –
ausser bei den AHV-Millionen. Da sie in der Debatte für alle drei diskutierten Varianten
– Einzahlung in die AHV, in den BIF und Verwendung zum Schuldenabbau – Vor- und
Nachteile gehört habe, bat sie die Ständekammer, „auf der institutionellen Ebene nicht
die gleichen Machtspiele [zu] machen [...] wie unser Schwesterrat“ und entsprechend
den Entscheid der Einigungskonferenz anzunehmen. Dagegen sprach sich eine
Minderheit Müller (fdp, AG) aus. Die CHF 370 Mio. seien „angesichts des effektiven
Finanzbedarfs der AHV [...] eine Placebomassnahme“, und da die gesetzliche Grundlage
dazu innert kürzester Zeit und ohne Vernehmlassung geschaffen werden müsste,
stünde der Voranschlag auf unsicherem Boden. Dieser Minderheit folgte der Ständerat
mit 25 zu 16 Stimmen bei 2 Enthaltungen und lehnte damit den Vorschlag der
Einigungskonferenz ab. 
„Der Ständerat hat das gemacht, was wir letztes Jahr mit dem Voranschlag gemacht
haben. Die Welt dreht sich weiter“, kommentierte Thomas Müller (svp, SG) die
ständerätliche Entscheidung in der abschliessenden Nationalratsdebatte. 
Somit wurde für die noch offenen Positionen der jeweils tiefere Betrag der beiden Räte
aus der dritten Beratungsrunde für den definitiven Voranschlag übernommen. Folglich
flossen die CHF 442 Mio. in den Schuldenabbau, AHV und BIF erhielten keine
zusätzlichen Gelder. Die Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und
Flüchtlinge wurde um CHF 41 Mio. reduziert und folgte somit bereits nicht mehr der
2016 neu geschaffenen Schätzmethode des SEM. Bei der Zollverwaltung wurden keine
30 neuen Stellen für das Grenzwachtkorps geschaffen, die aufgrund des Stellenplafonds
andernorts hätten kompensiert werden müssen. Der Betrag für die höhere Schulbildung
wurde auf dem bundesrätlichen Vorschlag, der Sollwert bei der Bedarfsplanung auf 2
Prozent belassen und die Gelder der Stiftung Schweizerische Theatersammlung sowie
die Entschädigungen an 17 Einsatzbetriebe des Zivildienstes wurden nicht gestrichen.
Insgesamt änderte das Parlament damit den bundesrätlichen Vorschlag auf 15
Positionen. Dadurch umfasste der Voranschlag 2018 budgetierte Ausgaben von CHF
71.027 Mrd. und budgetierte Einnahmen von CHF 71.322 Mrd., was einem Überschuss
von CHF 295 Mio. und einem strukturellen Überschuss von CHF 437 Mio. entspricht. 22
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